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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Dentalimplantat um-
fassend einen Implantatadapter und eine Suprakon-
struktion.
[0002] Dentalimplantate und Suprakonstruktionen
werden in der Zahnmedizin eingesetzt, um extrahierte
oder ausgefallene Zähne zu ersetzen. Dazu werden die
Dentalimplantate in einen Kieferknochen eingesetzt. Aus
der DE 103 58 680 A1 ist ein Zahnersatz bekannt, bei
dem ein Schaft in den Kieferknochen verankert wird und
eine Suprakonstruktion auf dem koronalen Bereich des
Schafts durch einen Klebeverbund fixierbar ist. Es ist üb-
lich, den Schaft und die Suprakonstruktion mit einer
Schraube zu verbinden. Als Klebeverbunde werden bei-
spielsweise Zemente eingesetzt.
[0003] Unter einer koronalen Anordnung wird eine An-
ordnung verstanden, die in Richtung der Zahnkrone, bei-
spielsweise in Richtung der Kaufläche angeordnet ist. Im
Gegensatz dazu ist eine apikale Anordnung zur Wurzel-
spitze des Zahns ausgerichtet, also in Richtung des Kie-
ferknochens ausgerichtet. Koronale und apikale Anord-
nungen eines Dentalimplantats sind also in entgegenge-
setzter Richtung zueinander angeordnet. Bezüglich nicht
implantierter Dentalimplantate beziehen sich diese Rich-
tungsangaben auf diejenigen Richtungen, die sich bei
einem ordnungsgemäßen Einsetzen eines solchen Den-
talimplantats in einen Kieferknochen eines Patienten er-
geben würden, beziehungsweise beziehen sich auf den
nachgebildeten Zahn.
[0004] Abhängig von der Patientensituation, beispiels-
weise der Lage des Kieferknochens und den Ungenau-
igkeiten bei der Operation am Kiefer, kann es dazu kom-
men, dass der Schaft nicht ideal für den Zahnersatz aus-
gerichtet ist. Durch Verwenden eines Abdrucks sowie
durch die Verwendung eines Klebstoffs oder Zements
kann die Suprakonstruktion beziehungsweise der eigent-
liche Zahnersatz, das heißt ein Steg, eine Krone, eine
Brücke oder ein Abutment auch einschließlich einer Pro-
these, noch ausgerichtet werden.
[0005] Nachteilig ist hieran, dass ein Zement bezie-
hungsweise Klebstoff am Patienten angewendet werden
muss. Häufig müssen die betreffenden Teile nachbear-
beitet werden, um an die Situation im Mundraum ange-
passt zu werden. Durch eine solche nachträgliche Aus-
richtung kann es zu einer nicht optimalen Belastung des
Dentalimplantats und dadurch zu Schmerzen, reduzier-
ter Haltbarkeit und anderen Problemen mit dem Zahner-
satz kommen. Zudem müssen oft längere Wartezeiten
bei der Überarbeitung des Aufbaus und/oder beim Aus-
härten des Klebstoffs oder des Zements in Kauf genom-
men werden.
[0006] Aus DE 20 2004 016 896 U1 ist ein Dentalim-
plantat mit einem koronal gewölbten Implantatadapter
und einer apikal gewölbten Suprakonstruktion bekannt,
wobei die apikale Krümmung der Suprakonstruktion kon-
vex und die koronale Krümmung des Implantatadapters
konkav ist.

[0007] Die Aufgabe der Erfindung besteht also darin,
die Nachteile des Stands der Technik zu überwinden.
Insbesondere soll eine schnell und leicht einzusetzende
Suprakonstruktion bereitgestellt werden, dessen Aus-
richtung leicht an die Gegebenheiten im Mundraum eines
Patienten angepasst werden kann. Möglichst soll das
Dentalimplantat ohne Zement oder einen Klebstoff aus-
kommen. Des Weiteren soll der Aufbau des Dentalimp-
lantats möglichst einfach und ohne Wartezeiten durch-
führbar sein.
[0008] Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass der Im-
plantatadapter koronal zumindest bereichsweise ge-
wölbt ist und die Suprakonstruktion apikal zumindest be-
reichsweise gewölbt ist, wob ei die apikale Krümmung
der Suprakonstruktion konvex ist und die koronale Krüm-
mung des Implantatadapters konkav ist oder die apikale
Krümmung der Suprakonstruktion konkav ist und die ko-
ronale Krümmung des Implantatadapters konvex ist, wo-
bei die konkave Krümmung stärker als die konvexe
Krümmung ist, so dass beim aufgebauten Dentalimplan-
tat die Suprakonstruktion mit dem Implantatadapter über
eine Schneidkante verbunden ist.
[0009] Unter einem Dentalimplantat ist erfindungsge-
mäß nicht das vollständige Implantat mit Prothese und
Schaft zu verstehen. Ein Dentalimplantat ist im Sinne der
vorliegenden Erfindung also bereits durch eine Suprak-
onstruktion und einen Implantatadapter verwirklicht. Zu-
sätzlich kann ein erfindungsgemäßes Dentalimplantat
aber auch einen Schaft und/oder eine Zahnprothese um-
fassen. Suprakonstruktionen sind erfindungsgemäß als
Stege, Brücken, Abutments und andere Aufbauten für
den implantierten Schaft zu verstehen.
[0010] Erfindungsgemäß kann dabei vorgesehen sein,
dass die konvexe Krümmung mit einem ersten Radius
R1 konvex gewölbt ist und die konkave Krümmung mit
einem zweiten Radius R2 konkav gewölbt ist, wobei der
erste Radius R1 größer als der zweite Radius R2 ist.
[0011] Eine radiale Krümmung hat den Vorteil, dass
sie technisch einfach aufzubauen ist und dass definierte
Kontaktpunkte, beziehungsweise eine definierte Kon-
taktlinie als Schneidkante entsteht.
[0012] Die Krümmung muss zumindest einen Bereich
der genannten Oberflächen abdecken. Vorzugsweise
bilden die Ränder einer der gekrümmten Flächen die
Schneidkante auf der anderen gekrümmten Fläche. Ra-
diale Krümmungen können beispielsweise durch Kugel-
flächen oder Zylindermäntel gebildet werden. Hierbei
sind erfindungsgemäß jeweils keine vollen Kugelflächen
oder Zylindermäntel gemeint sondern Teilbereiche von
Kugeloberflächen oder Zylindermänteln.
[0013] Bei den gekrümmten Oberflächen kann vorge-
sehen sein, dass die Radien R1 und R2 zwischen 1 mm
und 500 mm sind, vorzugsweise zwischen 1,5 mm und
300 mm, besonders bevorzugt zwischen 5 mm und 100
mm.
[0014] Bei diesen Radien ergibt sich für die Dentalim-
plantate eine ausreichende Krümmung bezogen auf die
Größe der Dentalimplantate und gleichzeitig eine aus-
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reichende Krümmung, um eine Schneidkante bereitzu-
stellen.
[0015] Ferner kann besonders bevorzugt vorgesehen
sein, dass die konvexe Krümmung eine konvexe Kugelo-
berfläche mit dem ersten Radius R1 ist und die konkave
Krümmung eine konkave Kugeloberfläche mit dem zwei-
ten Radius R2 ist.
[0016] Bei der Verwendung von Kugeloberflächen
kann die Suprakonstruktion einen Winkelfehler nicht nur
in einer Richtung ausgleichen sondern in jeder Richtung.
Die Kugeloberflächen können in jeder Richtung zuein-
ander geneigt werden, so dass der Winkel der Suprak-
onstruktion gegen den Implantatadapter beziehungswei-
se den Schaft, auf dem der Implantatadapter angeordnet
ist, bezüglich seiner Ausrichtung beliebig eingestellt wer-
den kann. Auch hier bezieht sich der Begriff Kugelober-
fläche nicht auf eine volle Kugel sondern auf einen Teil
einer Kugeloberfläche. Vorzugsweise ist die Kugelober-
fläche kleiner als eine Halbkugel mit dem gleichen Ra-
dius.
[0017] Bei Dentalimplantaten mit radialen Krümmung
kann vorgesehen sein, dass das Verhältnis der Radien
R1 zu R2 kleiner als 2:1 ist, vorzugsweise im Bereich
von 20:19 bis 2:1 liegt, besonders bevorzugt im Bereich
von 10:9 bis 4:3, ganz besonders bevorzugt das Verhält-
nis der Radien R1 zu R2 7:6 ist.
[0018] Bei diesen Verhältnissen der Krümmungsradi-
en beziehungsweise der Radien der Kugeloberflächen
ergeben sich ausreichende Schneidkanten bei gleichzei-
tig kompakter und vor allem in Längsrichtung niedriger
Bauweise des Dentalimplantats.
[0019] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die ge-
krümmten Oberflächen einen unterschiedlichen Durch-
messer aufweisen, so dass beim aufgebauten Dentalim-
plantat der äußere Rand der Oberfläche mit dem kleine-
ren Durchmesser als Schneidkante in die Oberfläche mit
dem größeren Durchmesser einschneidet, wobei vor-
zugsweise der äußere Rand der konkaven gekrümmten
Oberfläche einen kleineren Durchmesser als der äußere
Rand der konvexen Oberfläche aufweist, wobei der äu-
ßere Rand der konkaven gekrümmten Oberfläche die
Schneidkante auf der konvexen Oberfläche bildet.
[0020] Hierdurch wird sichergestellt, dass die Schneid-
kante in die anliegende gekrümmte Oberfläche ein-
schneiden kann, vorzugsweise vollumfänglich. Ein gro-
ßer Schneidkantenbereich führt zu einer stabilen und vor
allem auch dichteren Verbindung. Die Dichtigkeit der
Verbindung spielt wegen möglichem Festsetzen von
Speiseresten und anderer Keimherde in Undichtigkeiten
und Kavitäten eine große Rolle für die Dentalimplantate.
[0021] Ferner kann vorgesehen sein, dass das der Im-
plantatadapter mit der konvexen koronalen Oberfläche
aus einem weicheren Material besteht als die Suprakon-
struktion oder die Suprakonstruktion mit der konvexen
apikalen Oberfläche aus einem weicheren Material be-
steht als der Implantatadapter.
[0022] Auch die unterschiedliche Materialhärte führt zu
einem besseren Schneideffekt der Schneidkante. Da-

durch werden die Stabilität und die Dichtigkeit der Ver-
bindung verbessert.
[0023] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung kann vorgesehen sein, dass der Implantatadapter
und/oder die Suprakonstruktion aus einer Kobalt-Chrom-
Legierung, Titan, einer Titanlegierung und/oder einer Ke-
ramik, insbesondere aus einer Zirkonoxid-Keramik, be-
steht oder bestehen.
[0024] Diese Materialien sind für medizinische Anwen-
dungen besonders geeignet und bieten bei geringem Ge-
wicht hohe Stabilität. Die Keramiken werden gerne we-
gen ihrer hohen Härte und dem ästhetischen Erschei-
nungsbild verwendet.
[0025] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung der
Erfindung kann vorsehen, dass das Dentalimplantat ei-
nen Schaft zum Implantieren in den Kieferknochen um-
fasst, wobei der Implantatadapter auf den Schaft aufsetz-
bar ist oder mit dem Schaft verbindbar ist oder mit dem
Schaft fest verbunden ist oder mit dem Schaft in einem
Teil ausgeführt ist.
[0026] Mit einem solchen Schaft wird das Dentalimp-
lantat zur Anwendung beim Patienten vervollständigt. Ei-
ne feste oder einteilige Verbindung des Schafts mit dem
Implantatadapter ist besonders stabil.
[0027] Eine ganz besonders bevorzugte Ausgestal-
tung erfindungsgemäßer Dentalimplantate ergibt sich,
wenn vorgesehen ist, dass das Dentalimplantat eine
Schraube zum Verbinden der Suprakonstruktion mit dem
Implantatadapter umfasst, wobei die Schraube ein Ge-
winde zum Eingreifen in ein Gegengewinde umfasst, wo-
bei vorzugsweise das Gegengewinde als Innengewinde
im Schaft angeordnet ist, und die Suprakonstruktion und
der Implantatadapter eine Durchführung für die Schrau-
be umfasst, wobei bevorzugt zumindest der Durchmes-
ser der Durchführung in der Suprakonstruktion größer
als der Durchmesser der Schraube im Bereich des Ge-
windes und kleiner als der Durchmesser eines Schrau-
benkopfs der Schraube ist.
[0028] Die Schrauben sind durch das übertragbare
Drehmoment auf die Suprakonstruktion als lineare Kraft
besonders gut zur Herstellung einer Verbindung durch
die Schneidkante geeignet. Auch der Durchmesser der
Durchführung im Implantatadapter kann größer sein, als
der Durchmesser der Schraube im Bereich des Gewin-
des.
[0029] Dabei kann vorgesehen sein, dass die Supra-
konstruktion eine konvexe koronale Kugelfläche mit ei-
nem Radius R3 umfasst und die Schraube an der Unter-
seite des Schraubenkopfs eine konkave Kugelfläche mit
dem gleichen Radius R3 aufweist, so dass ein flächiger
Kontakt der Unterseite des Schraubenkopfs mit der ko-
ronalen Kugelfläche der Suprakonstruktion bei verschie-
denen Winkeln der Suprakonstruktion gegenüber dem
Implantatadapter herstellbar ist.
[0030] Durch diese Maßnahme kann die Kraft von der
Schraube vollflächig auf die Suprakonstruktion übertra-
gen werden, unabhängig von der Neigung der Suprak-
onstruktion gegen den Implantatadapter.
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[0031] Schließlich kann auch vorgesehen sein, dass
beim Aufbau des Dentalimplantats ein Winkel zwischen
dem Implantatadapter und der Suprakonstruktion
und/oder dem Schaft und der Suprakonstruktion von 0°
bis 5° einstellbar ist, vorzugsweise von 0° bis 4°, beson-
ders bevorzugt von 0° bis 3°, ganz besonders bevorzugt
von 0° bis 2°.
[0032] Diese Winkel ermöglichen einen kompakten
Aufbau des Dentalimplantats, wobei sie zum Ausglei-
chen der meisten Winkelfehler ausreichen.
[0033] Der Erfindung liegt die überraschende Erkennt-
nis zugrunde, dass es durch die Krümmung einer Ober-
fläche eines Schafts mit einem Implantatadapter bezie-
hungsweise eines Implantatadapters für einen Schaft
und eine abweichende Krümmung der Oberfläche der
Suprakonstruktion gelingt, ein in der Ausrichtung zum
Implantatadapter beziehungsweise zum Schaft variable
Suprakonstruktion bereitzustellen, wobei die Suprakon-
struktion und der Implantatadapter über ein Schneidkan-
te verbindbar sind. Wenn die Suprakonstruktion mit dem
Schaft über den Implantatadapter verbunden wird, bei-
spielsweise indem eine Schraube die Teile zusammen-
zieht, wird eine äußere Kante der stärker gekrümmten
Oberfläche in die weniger stark gekrümmte Oberfläche
einschneiden und eine Schneidkante bilden. Grundsätz-
lich ist es auch möglich, bei einer ausreichend großen
Ausnehmung in der weniger stark gekrümmten Oberflä-
che auch die Kante dieser Ausnehmung der weniger stak
gekrümmten Oberfläche in die stärker gekrümmte Ober-
fläche zu schneiden, was erfindungsgemäß wegen der
entstehenden Vorsprünge und Kavitäten jedoch weniger
bevorzugt ist. Durch das Ausbilden der Schneidkante
kann die Suprakonstruktion in einem gewissen Rahmen
in beliebig vielen verschiedenen Winkeln an dem Schaft,
beziehungsweise dem Implantatadapter befestigt wer-
den.
[0034] Das geschnittene Material sollte weicher als
das der Schneidkante sein, damit sich die Schneidkante
gut in die gewölbte Oberfläche einschneiden kann, um
eine feste und dichte Verbindung zu erzeugen. Die dichte
Verbindung sorgt dafür, dass keine Speisereste oder Kei-
me zwischen die Suprakonstruktion und den Implanta-
tadapter gelangen können. Auch deswegen ist eine äu-
ßere Schneidkante erfindungsgemäß bevorzugt.
[0035] Durch den erfindungsgemäßen Aufbau mit ku-
gelförmigen oder gewölbten Oberflächen gelingt es, Win-
kelfehler auszugleichen und einen dichten Sitz von Su-
prakonstruktion zum eigentlichen Implantat (Schaft) zu
gewährleisten. Die Dichtigkeit und Stabilität der Verbin-
dung wird durch die unterschiedlichen Krümmungen be-
ziehungsweise die unterschiedlichen Radien und den
Schneideeffekt hervorgerufen. Dabei schneidet sich
durch das Anzugsmoment einer Schraube (mit Kugel-
sitz) oder eines anderen Verbindungsmittels die Supra-
konstruktion in die Oberfläche des Implantatadapters.
[0036] Das erfindungsgemäße Dentalimplantat stellt
eine spannungsfreie und einen Winkelfehler ausglei-
chende Verbindung zwischen einem Dentalimplantat-

System mit einem in einem Implantat verankerten Schaft
und einer Suprakonstruktion (beispielsweise einer Pro-
thesenkomponente) zur Verfügung, ohne dass Zement-
werkstoffe benötigt würden.
[0037] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand von zwei schematisch dargestell-
ten Figuren erläutert, ohne jedoch dabei die Erfindung
zu beschränken. Dabei zeigt:

Figur 1: eine schematische Querschnittansicht eines
erfindungsgemäßen Dentalimplantats; und

Figur 2: eine vergrößerte Ansicht eines Ausschnitts
der schematischen Querschnittansicht des
erfindungsgemäßen Dentalimplantats nach
Figur 1.

[0038] Figur 1 zeigt eine schematische Querschnittan-
sicht eines erfindungsgemäßen Dentalimplantats. Das
Dentalimplantat umfasst apikal (in Figur 1 unten) einen
Schaft 1, der in einem Kiefer verankert werden kann. Der
Schaft 1 umfasst eine Ausnehmung auf der koronalen
Seite zur Aufnahme einer Schraube 2. Die Schraube 2
hat dazu ein Außengewinde, das in ein Innengewinde
der Ausnehmung im Schaft 1 greift. Die Schraube 2 hat
ferner einen Schraubenkopf 6 mit einem Inbus oder ei-
nem anderen Eingriffsmittel zum Übertragen eines Dreh-
moments auf die Schraube 2. Die Schraubenachse A
kann die Symmetrieachse des Schafts 1 sein.
[0039] Die Schraube 2 dient dazu, eine Suprakon-
struktion 3 auf dem Schaft 1 zu befestigen. Als Suprak-
onstruktion 3 kann der eigentliche Zahnersatz oder eine
andere prothetische Versorgung, wie beispielsweise ei-
ne Krone, ein Steg, eine Brücke, ein Gebiss oder ein
Abutment aufgebaut werden. Um verschiedene Winkel
zwischen der Suprakonstruktion 3 und dem Schaft 1 fest
einstellen zu können, ist ein Implantatadapter 4 zwischen
dem Schaft 1 und der Suprakonstruktion 3 angeordnet.
Der Implantatadapter 4 kann flach auf der koronalen
Oberfläche des Schafts 1 aufliegen oder fest mit dem
Schaft 1 verbunden sein. Es ist auch möglich, den Imp-
lantatadapter 4 und den Schaft 1 als ein einziges Bauteil
auszuführen.
[0040] Die koronale Oberfläche des Implantatadapters
4 ist konvex gekrümmt und bildet eine Kugeloberfläche
mit einem Radius R1 als Auflage für die Suprakonstruk-
tion 3. Die Suprakonstruktion 3 hat auf der apikalen Seite
(in Figur 1 unteren Seite) eine konkave Kugeloberfläche
mit einem kleineren Außendurchmesser als die konvexe
koronale Kugeloberfläche des Implantatadapters 4 und
mit einem kleineren Krümmungsradius R2 (Radius der
Kugeloberfläche). Zur besseren Kenntlichmachung die-
ses Sachverhalts ist der in Figur 1 mit einem Kreis ein-
gerahmte Kontaktbereich B zwischen der Suprakon-
struktion 3 und dem Implantatadapter 4 in Figur 2 ver-
größert dargestellt.
[0041] Die Suprakonstruktion 3 kann in verschiedenen
Winkeln h zur Schraubenachse A in alle Richtungen ge-
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neigt auf dem Implantatadapter 4 befestigt werden. Der
maximale Neigungswinkel h der Suprakonstruktion 3
gegen den Implantatadapter 4 beträgt in Figur 1 2°. In-
nerhalb dieses Winkelbereichs von 0° bis 2° wird die Au-
ßenkante der apikalen konkaven Oberfläche der Supra-
konstruktion 3 vollumfänglich auf der koronalen konve-
xen Oberfläche des Implantatadapters 4 liegen und bildet
dort eine Schneidkante 5.
[0042] Die koronale Oberfläche der Suprakonstruktion
3, auf die der Schraubenkopf 6 der Schraube 2 ge-
schraubt wird, wird durch eine konvexe Kugeloberfläche
mit dem Radius R3 realisiert. Die Unterseite des Schrau-
benkopfs 6 ist eine konkave Kugeloberfläche mit dem
gleichen Krümmungsradius R3. Dadurch kann die
Schraube 2 beziehungsweise die Unterseite des Schrau-
benkopfs 6 flächig auf der Oberseite der Suprakonstruk-
tion 3 angezogen werden. Es ergibt sich also eine stabile
flächige Verbindung zwischen der Schraube 2, der Su-
prakonstruktion 3 und dem Schaft 1 mit dem Implanta-
tadapter 4 unabhängig von dem Winkel h der Suprak-
onstruktion 3 zu dem Implantatadapter 4.
[0043] Die Kugeloberflächen sind genaugenommen
und im Sinne der gesamten vorliegenden Erfindung Teile
einer Kugeloberfläche. Die genannten Kugeloberflächen
bilden also Teilflächen von Kugeln mit den Radien R1,
R2 oder R3. Der Krümmungsradius R1 der koronalen
Oberfläche des Implantatadapters 4 beträgt beispiels-
weise 70 mm. Der Krümmungsradius R2 der apikalen
Oberfläche der Suprakonstruktion 3 beträgt beispiels-
weise 60 mm. Die Krümmungsradien R3 der koronalen
Oberfläche der Suprakonstruktion 3 und der Unterseite
des Schraubenkopfs 6 beträgt beispielsweise 100 mm.
[0044] Beim Anziehen der Schraube 2 wird die
Schneidkante 5 der Suprakonstruktion 3 in die koronale
Oberfläche des Implantatadapters 4 einschneiden und
so eine feste und dichte Verbindung der beiden Bauteile
ermöglichen. Um das Einschneiden zu erleichtern, ist die
Suprakonstruktion 3 aus einem härteren Material aufge-
baut als der Implantatadapter 4. Beispielsweise kann die
Suprakonstruktion 3 aus einer Titan-Legierung (zum Bei-
spiel eine harte "Grade 5" Titan-Legierung) bestehen und
der Implantatadapter 4 aus reinem Titan oder einer wei-
cheren Titan-legierung (zum Beispiel eine weichere
"Grade 2" Titan-Legierung).
[0045] Die Position der Schneidkante 5 wird sich also
abhängig vom Winkel der Suprakonstruktion 3 zum Im-
plantatadapter 4 ausbilden. Mit dem gezeigten erfin-
dungsgemäßen Dentalimplantat können also verschie-
dene Winkel der Suprakonstruktion 3 zum Implantatad-
apter 4 und damit zum Schaft 1 realisiert werden, ohne
dass hierfür irgend ein Klebstoff oder ein Zement ver-
wendet werden müsste.

Bezugszeichenliste

[0046]

1 Schaft

2 Schraube
3 Suprakonstruktion
4 Implantatadapter
5 Schneidkante
6 Schraubenkopf

Patentansprüche

1. Dentalimplantat umfassend einen Implantatadapter
(4) und eine Suprakonstruktion (3), wobei der Imp-
lantatadapter (4) koronal zumindest bereichsweise
gewölbt ist und die Suprakonstruktion (3) apikal zu-
mindest bereichsweise gewölbt ist, wobei die apikale
Krümmung der Suprakonstruktion (3) konvex ist und
die koronale Krümmung des Implantatadapters (4)
konkav ist oder die apikale Krümmung der Supra-
konstruktion (3) konkav ist und die koronale Krüm-
mung des Implantatadapters (4) konvex ist, wobei
die konkave Krümmung stärker als die konvexe
Krümmung ist, und wobei
die gekrümmten Oberflächen einen unterschiedli-
chen Durchmesser aufweisen, so dass beim aufge-
bauten Dentalimplantat der äußere Rand der Ober-
fläche mit dem kleineren Durchmesser als Schneid-
kante (5) in die Oberfläche mit dem größeren Durch-
messer einschneidet, so dass beim aufgebauten
Dentalimplantat die Suprakonstruktion (3) mit dem
Implantatadapter (4) über eine Schneidkante (5) ver-
bunden ist.

2. Dentalimplantat nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die konvexe Krümmung mit einem ersten Radius R1
konvex gewölbt ist und die konkave Krümmung mit
einem zweiten Radius R2 konkav gewölbt ist, wobei
der erste Radius R1 größer als der zweite Radius
R2 ist.

3. Dentalimplantat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass
die konvexe Krümmung eine konvexe Kugeloberflä-
che mit dem ersten Radius R1 ist und die konkave
Krümmung eine konkave Kegeloberfläche mit dem
zweiten Radius R2 ist.

4. Dentalimplantat nach einem Ansprüche 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass
die Radien R1 und R2 zwischen 1 mm und 500 mm
sind, vorzugsweise zwischen 1,5 mm und 300 mm,
besonders bevorzugt zwischen 5 mm und 100 mm.

5. Dentalimplantat nach einem Ansprüche 2, 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Verhältnis der Radien R1 zu R2 kleiner als 2:1
ist, vorzugsweise im Bereich von 20:19 bis 2:1 liegt,
besonders bevorzugt im Bereich von 10:9 bis 4:3,
ganz besonders bevorzugt das Verhältnis der Radi-
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en R1 zu R2 7:6 ist.

6. Dentalimplantat nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der äußere Rand der konkaven gekrümmten Ober-
fläche einen kleineren Durchmesser als der äußere
Rand der konvexen Oberfläche aufweist, wobei der
äußere Rand der konkaven gekrümmten Oberfläche
die Schneidkante (5) auf der konvexen Oberfläche
bildet.

7. Dentalimplantat nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Implantatadapter (4) mit der konvexen koronalen
Oberfläche aus einem weicheren Material besteht
als die Suprakonstruktion (3) oder die Suprakon-
struktion (3) mit der konvexen apikalen Oberfläche
aus einem weicheren Material besteht als der Im-
plantatadapter (4).

8. Dentalimplantat nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Implantatadapter (4) und/oder die Suprakon-
struktion (3) aus einer Kobalt-Chrom-Legierung, Ti-
tan, einer Titanlegierung und/oder einer Keramik,
insbesondere aus einer Zirkonoxid-Keramik, be-
steht oder bestehen.

9. Dentalimplantat nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Dentalimplantat einen Schaft (1) zum Implantie-
ren in den Kieferknochen umfasst, wobei der Im-
plantatadapter (4) auf den Schaft (1) aufsetzbar ist
oder mit dem Schaft (1) verbindbar ist oder mit dem
Schaft (1) fest verbunden ist oder mit dem Schaft (1)
in einem Teil ausgeführt ist.

10. Dentalimplantat nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Dentalimplantat eine Schraube (2) zum Verbin-
den der Suprakonstruktion (3) mit dem Implantata-
dapter (4) umfasst, wobei die Schraube (2) ein Ge-
winde zum Eingreifen in ein Gegengewinde umfasst,
wobei vorzugsweise das Gegengewinde als Innen-
gewinde im Schaft (1) angeordnet ist, und die Su-
prakonstruktion (3) und der Implantatadapter (4) ei-
ne Durchführung für die Schraube (2) umfasst, wobei
bevorzugt zumindest der Durchmesser der Durch-
führung in der Suprakonstruktion (3) größer als der
Durchmesser der Schraube (2) im Bereich des Ge-
windes und kleiner als der Durchmesser eines
Schraubenkopfs (6) der Schraube (2) ist.

11. Dentalimplantat nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Suprakonstruktion (3) eine konvexe koronale Ku-
gelfläche mit einem Radius R3 umfasst und die
Schraube (2) an der Unterseite des Schraubenkopfs

(6) eine konkave Kugelfläche mit dem gleichen Ra-
dius R3 aufweist, so dass ein flächiger Kontakt der
Unterseite des Schraubenkopfs (6) mit der korona-
len Kugelfläche der Suprakonstruktion (3) bei ver-
schiedenen Winkeln der Suprakonstruktion (3) ge-
genüber dem Implantatadapter (4) herstellbar ist.

12. Dentalimplantat nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
beim Aufbau des Dentalimplantats ein Winkel zwi-
schen dem Implantatadapter (4) und der Suprakon-
struktion (3) und/oder dem Schaft (1) und der Su-
prakonstruktion (3) von 0° bis 5° einstellbar ist, vor-
zugsweise von 0° bis 4°, besonders bevorzugt von
0° bis 3°, ganz besonders bevorzugt von 0° bis 2°.

Claims

1. Dental implant comprising an implant adapter (4) and
a superstructure (3), wherebythe implant adapter (4)
is coronally arched in at least some sections and the
superstructure (3) is apically arched in at least some
sections, whereby the apical curvature of the super-
structure (3) is convex and the coronal curvature of
the implant adapter (3) is concave or the apical cur-
vature of the superstructure (3) is concave and the
coronal curvature of the implant adapter (4) is con-
vex, whereby the concave curvature is more pro-
nounced than the convex curvature, and whereby
the curved surfaces comprise different diameters,
such that, in the assembled dental implant, the ex-
ternal edge of the surface having the smaller diam-
eter cuts as a cutting edge (5) into the surface having
the larger diameter, such that, in the assembled den-
tal implant, the superstructure (3) is connected to the
implant adapter (4) by a cutting edge (5).

2. Dental implant according to claim 1, characterised
in that the convex curvature is arched to be convex
at a first radius R1 and the concave curvature is
arched to be concave at a second radius R2, where-
by the first radius R1 is larger than the second radius
R2.

3. Dental implant according to claim 1 or 2, character-
ised in that the convex curvature is a convex spher-
ical surface having the first radius R1 and the con-
cave curvature is a concave spherical surface having
the second radius R2.

4. Dental implant according to any one of the claims 2
or 3, characterised in that the radius R1 and R2
are between 1 mm and 500 mm, preferably between
1.5 mm and 300 mm, particularly preferably between
5 mm and 100 mm.

5. Dental implant according to any one of the claims 2,
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3 or 4, characterised in that the ratio of radii R1 to
R2 is less than 2:1, preferably in the range of 20:19
to 2:1, more particularly preferably the ratio of radii
R1 to R2 is 7:6.

6. Dental implant according to any one of the preceding
claims, characterised in thatthe external edge of the
surface having the concave curvature has a smaller
diameter than the external edge of the convex sur-
face, whereby the external edge of the surface hav-
ing the concave curvature forms the cutting edge (5)
on the convex surface.

7. Dental implant according to any one of the preceed-
ing claims, characterised in thatthe implant adapter
(4) having the convex coronal surface consists of a
softer material than the superstructure (3) or the su-
perstructure (3) having the convex apical surface
consists of a softer material than the implant adapter
(4).

8. Dental implant according to any one of the preceding
claims, characterised in thatthe implant adapter (4)
and/or the superstructure (3) consists or consist of
a cobalt-chromium alloy, titanium, a titanium alloy
and/or a ceramic, in particular of a zirconium oxide
ceramic.

9. Dental material according to any one of the preced-
ing claims, characterised in that the dental implant
comprises a stem (1) for implanting into the jaw bone,
whereby the implant adapter (4) is placeable on the
stem (1) or connectable to the stem (1) or is firmly
connected to the stem (1) or is designed to be the
same part as the stem (1).

10. Dental implant according to any one of the preceding
claims, characterised in that the dental implant
comprises a screw (2) for connecting the superstruc-
ture (3) to the implant adapter (4), whereby the screw
(2) comprises a thread for engaging an opposite
thread, whereby the opposite thread preferably is
arranged as internal thread in the stem (1), and the
superstructure (3) and the implant adapter (4) com-
prise a feed through (4) for the screw (2), whereby,
preferably, at least the diameter of the feed-through
in the superstructure (3) is larger than the diameter
of the screw (2) in the region of the thread and smaller
than the diameter of a screw head (6) of the screw (2).

11. Dental implant according to claim 10, characterised
in that the superstructure (3) comprises a convex
coronal spherical surface having a radius R3 and the
screw (2) has, on the underside of the screw head
(6), a concave spherical surface having the same
radius R3, such that a surface-to-surface contact of
the underside of the screw head (6) to the coronal
spherical surface of the superstructure (3) is produc-

ible at different angles of the superstructure (3) with
respect to the implant adapter (4).

12. Dental implant according to any one of the preceding
claims, characterised in that the assembly of the
dental implant includes an angle between the implant
adapter (4) and the superstructure (3) and/or the
stem (1) and the superstructure (3) that is adjustable
from 0° to 5°, preferably from 0° to 4°, particularly
preferably from 0° to 3°, more particularly preferably
from 0° to 2°.

Revendications

1. Implant dentaire comprenant un adapteur d’implant
(4) et une superstructure (3), selon lequel l’adapteur
d’implant (4) est vouté coronalement au moins aux
quelques sections et la superstructure (3) est voutée
apicalement au moins aux quelques sections, selon
lequel la courbure apicale de la superstructure (3)
est convexe et la courbure coronale de l’adapteur
d’implant (4) est concave ou la courbure apicale de
la superstructure (3) est concave et la courbure co-
ronale de l’adapteur d’implant (4) est convexe, selon
lequel la courbure concave est plus prononcée que
la courbure convexe, et selon lequel les surfaces
courbées comprennent des diamètres différents, si
bien que, à l’implant dentaire assemblé, le bord ex-
terne de la surface ayant le plus petit diamètre coupe
comme une arête coupante (5) dans la surface ayant
le plus grand diamètre, si bien que, à l’implant den-
taire assemblé, la superstructure (3) est connectée
avec l’adapteur d’implant (4) par une arête coupante
(5).

2. Implant dentaire selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que la courbure convexe est voutée con-
vexement avec un premier rayon R1 et la courbure
concave est voutée concavement avec un deuxième
rayon R2, selon lequel le premier rayon R1 est plus
grand que la deuxième rayon R2.

3. Implant dentaire selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que la courbure convexe est une
surface sphérique convexe ayant le premier rayon
R1 et la courbure concave est une surface sphérique
concave ayant le deuxième rayon R2.

4. Implant dentaire selon la revendication 2 ou 3, ca-
ractérisé en ce que les rayons R1 et R2 sont entre
1 mm et 500 mm, de préférence entre 1.5 mm et 300
mm, de préférence particulière entre 5 mm et 100
mm.

5. Implant dentaire selon l’une quelconque des reven-
dications 2, 3 ou 4, caractérisé en ce que le rapport
des rayons R1 à R2 est inférieur à 2:1, de préférence
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dans la gamme de 20:19 à 2:1, de préférence plus
particulière le rapport des rayons R1 à R2 est 7:6.

6. Implant dentaire selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que le
bord externe de la surface ayant la courbure concave
a un plus petit diamètre que le bord externe de la
surface convexe, selon lequel le bord externe de la
surface ayant la courbure concave forme l’arête cou-
pante (5) sur la surface convexe.

7. Implant dentaire selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que
l’adapteur d’implant (4) ayant la surface convexe co-
ronale consiste en un matériau plus doux que la su-
perstructure (3) ou la superstructure (3) ayant la sur-
face convexe apicale consiste en un matériau plus
doux que l’adapteur d’implant (4).

8. Implant dentaire selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que
l’adapteur d’implant (4) et/ou la superstructure (3)
consiste ou consistent en un alliage au cobalt-chro-
me, titane, un alliage titane est/ou une céramique,
en particulier en une céramique d’oxyde à zirconium.

9. Implant dentaire selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que l’im-
plant dentaire comprend une tige (1) pour implanter
dans le mâchoire, selon lequel l’adapteur d’implant
(4) est placéable sur la tige (1) ou connectable avec
la tige (1) ou est connecté fermement avec la tige
(1) ou est conçu pour être la même partie que la tige
(1).

10. Implant dentaire selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que l’im-
plant dentaire comprend une vis (2) pour connecter
la superstructure (3) avec l’adapteur d’implant (4),
selon lequel la vis (2) comprend un filetage pour en-
gager un contre-filetage, selon lequel le contre-file-
tage est préférablement arrangé comme une filetage
intérieur dans la tige (1), et la superstructure (3) et
l’adapteur d’implant (4) comprennent une traversée
pour la vis (2), selon lequel, de préférence, au moins
le diamètre de la traversée dans la superstructure
(3) est plus grand que le diamètre de la vis (2) à la
région du filetage et plus petit que le diamètre d’une
tête de vis (6) de la vis (2).

11. Implant dentaire selon la revendication 10, caracté-
risé en ce que la superstructure (3) comprend une
surface sphérique convexe coronale ayant un rayon
R3 et la vis (2) a, à la face inférieure de la tête de
vis (6), une surface sphérique concave ayant le mê-
me rayon R3, si bien que un contact surfacique de
la face inférieure de la tête de vis (6) avec la surface
sphérique coronale de la superstructure (3) est fa-

bricable en angles différents de la superstructure (3)
à l’égard de l’adapteur d’implant (4).

12. Implant dentaire selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que l’as-
semblage de l’implant dentaire inclut un angle entre
l’adapteur d’implant (4) et la superstructure (3) et /ou
la tige (1) et la superstructure (3) qui est réglable de
0° à 5°, de préférence de 0° á 4°, de préférence
particulière de 0° à 3°, de préférence plus particulière
de 0° à 2°.
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